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Klage scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG).

Solidaritätszuschlag darf weiter 
erhoben werden 

Solidaritätszuschlag: Bundesverfassungsgericht weist Klage ab.
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Solidaritätszuschlag: 
Rund 20 Jahre wird der Solidaritätszu-
schlag nun schon erhoben. Die Abgabe 
war zunächst befristet für den wirtschaft-
lichen Aufbau der neuen Bundesländer, 
wurde dann aber von der Schwarz-Gel-
ben Koalition unbefristet eingeführt. Ein 
37-jähriger Angestellter hatte vor dem 
niedersächsischen Finanzgericht gegen 
den Solidaritätszuschlag geklagt, das 
Finanzgericht hat die Abgabe daraufhin 
für verfassungswidrig angesehen und an 
das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe verwiesen (Az. 7 K 143/08). 

BVerfG:  
Das BVerfG hat entschieden, dass die Vor-
lage des niedersächsischen Finanzgerichts 
zur Verfassungsmäßigkeit des im Veranla-
gungszeitraum (VZ) 2007 erhobenen Soli-
daritätszuschlags unzulässig ist. 

Begründung:
Das betreffende Finanzgericht hat sich nach 
Meinung der Verfassungsrichter mit der 
Rechtsprechung zum Wesen des Solidari-
tätszuschlags nicht hinreichend auseinan-
dergesetzt (BVerfG, Beschluss v. 8.9.2010 
- 2 BvL 3/10; veröffentlicht am 23.9.2010). 
Ein Gericht kann die Entscheidung des 
BVerfG über die Verfassungsmäßigkeit 
einer gesetzlichen Vorschrift nur einholen, 
wenn es zuvor selbst deren Verfassungsmä-
ßigkeit sorgfältig geprüft hat. Hierbei hat es 
insbesondere die Bindungswirkung der ver-
fassungsgerichtlichen Entscheidungen zu 
beachten und sich mit den ihnen zugrunde 
liegenden tragenden Erwägungen ausein-
anderzusetzen. Dies haben die niedersäch-
sischen Finanzrichter offensichtlich nicht 
getan. Es bleibt insoweit abzuwarten, ob 
ein anderes Gericht einen Neustart in diese 
Richtung wagt.  

BILDUNG
Bildungsprämie nutzen!

WEITERBILDUNG:
Wer sich beruflich weiterbildet, erhält 

vom Staat eine Bildungsprämie. Die Prä-

mie wird anhand eines Prämiengutscheins 

gewährt. Dieser kann seit dem 1.1.2010 

bis zu 500 € betragen (vorher waren es 

nur 154 €).  

WAS GEWÄHRT WIRD:
Gewährt wird die Bildungsprämie für Wei-

terbildungsmaßnahmen jeder Art, die der 

Ausübung der aktuellen oder künftigen 

beruflichen Tätigkeit dienen. Förderfä-

hige Lehrgänge sind u.a. Computerkurse, 

Sprachkurse oder fachspezifische Fortbil-

dungsmaßnahmen aller Art. Die Bildungs-

prämie kann auch für Prüfungsgebühren 

verwendet werden. Die Bildungsprämie 

beanspruchen kann jeder, der erwerbs-

tätig ist, eine entsprechende Bildungsein-

richtung besucht und bestimmte Einkom-

mensgrenzen nicht überschreitet. 

HÖHERE EINKOMMENSGRENZEN:
Seit 1.1.2010 gelten höhere Einkommens-

grenzen. Diese betragen 25.600 € bei 

Ledigen und 51.200 € bei Verheirateten. 

Maßstab ist jeweils das zu versteuernde 

Jahreseinkommen, vermindert um etwa-

ige Kinderfreibeträge. Darüber hinaus bie-

tet sich – unabhängig vom derzeitigen Ein-

kommen – die Möglichkeit des Weiterbil-

dungssparens. Hierzu können aus einem 

nach Maßgabe des Vermögensbildungs-

gesetzes angesparten Guthaben Geldmit-

tel entnommen werden, auch wenn die 

Sperrfrist noch nicht abgelaufen ist. 

NÄHERE INFOS:
Weitere Informationen erteilt die vom 

Bundesministerium für Bildung und For-

schung eingerichtete zentrale Informa-

tionsstelle unter der kostenlosen Ruf-

nummer  0800 2623 000 oder unter  

www.bildungspraemie.info. 
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Private Veräußerungsgeschäfte oder bes-
ser gesagt Spekulationsgeschäfte sind 
alle Veräußerungen von Wirtschaftsgü-
tern innerhalb eines Jahres. Egal, ob es 
sich nun um Aktien handelt oder ob es 
das private Kraftfahrzeug, das Brautkleid, 
das Handy oder der Computer ist, der 
veräußert wird. Zu versteuern sind dabei 
selbstverständlich nicht nur Gewinne. 
Auch Verluste können steuerlich berück-
sichtigt werden. Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften sind mit Gewin-
nen aus solchen zu verrechnen oder kön-
nen mit Gewinnen aus dem Vorjahr oder 

den künftigen Jahren saldiert werden. 

Dies gilt zumindest noch bis Ende des 
Jahres 2010. Aufgescheucht offenbar 
von einem Urteil des Bundesfinanzhofs – 
der BFH hatte den Verlust aus der Ver-
äußerung eines gebrauchten BMW-Ca-
brio steuerlich anerkannt (BFH, Urt.v. 
22.4.2008 IX R 29/06) – hat der Gesetz-
geber in das Jahressteuergesetz 2010 
einen Zusatz eingefügt, wonach die 
Regelungen für private Veräußerungs-
geschäfte für Gegenstände des tägli-
chen Gebrauchs ab 1.1.2011 nicht gel-
ten sollen. Sollen Verluste aus der Veräu-
ßerung solcher privater Gegenstände gel-
tend gemacht werden, müssen diese also 
bis 31.12.2010 veräußert werden. 

Abzuraten ist von „Gefälligkeitsge-
schäften“ unter nahen Verwandten 
oder unter Familienangehörigen. Ent-
sprechen die Rahmenbedingungen nicht 
denen unter fremden Dritten (z.B. Veräu-
ßerung teurer neuwertiger Wirtschafts-
güter zu einem Symbolpreis von 1 €) 
wird der Verlustabzug versagt. 

VERÄUSSERUNGSVERLUSTE VON PRIVATVERMÖGEN 
STEUERLICH GELTEND MACHEN!
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Steuerliche Berücksichtigung von Verlusten bei privaten Versicherungen.

Verluste aus  
Lebensversicherungen 
Lebensversicherung:  
Kapitallebensversicherungen zählen zu 
den beliebtesten Instrumenten der Deut-
schen zur privaten Altersvorsorge. Muss 
eine bestehende Police gekündigt werden, 
geht meist viel Geld verloren. Werden Ver-
sicherungen in den ersten Laufzeitjah-
ren gekündigt, werden oft infolge hoher 
Abschlusskosten nur geringe oder gar 
keine Rückkaufswerte zurückgezahlt.

Verluste: 
Drohen Verluste, beteiligt sich der Fis-
kus in bestimmten Fällen: Wenn z.B. der 
Abschluss der Lebensversicherung nach 
dem 31.12.2004 erfolgte. Erträge aus sol-
chen Versicherungen unterliegen grund-
sätzlich der Abgeltungsteuer bei Kündi-
gung vor Ablauf von 12 Jahren und Aus-
zahlung vor dem 60. Lebensjahr. Damit 
lassen sich im Umkehrschluss auch Ver-
luste steuerlich verrechnen, allerdings 

können sie im Rahmen des Verlustver-
rechnungsverbots nur mit positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen in den 
nachfolgenden Veranlagungszeiträumen 
verrechnet werden. 

Anlage KAP:  
Die OFD Rheinland hat in einer Kurzin-
formation (Nr. 42/2010 vom 20.8.2010) 
zur steuerlichen Behandlung von Verlus-
ten aus Lebensversicherungen Stellung 
genommen und u.a. eine Ausfüllanleitung 
für die Anlage KAP erstellt. Verluste aus 
LV-Policen müssen dabei in Zeile 12 der 
Anlage eingetragen werden, neben weite-
ren Angaben. Dies gilt für solche, die dem 
inländischen Steuerabzug unterliegen. 
Verluste aus Policen ausländischer Versi-
cherer, die keinem Steuerabzug unterlie-
gen, sind in Zeilen 15 und 18 einzutra-
gen. Kontaktieren Sie uns einfach, wenn 
Sie hierzu noch Fragen haben.   

KINDERGELD  
Aktuelle Regelung 
grundgesetzkonform

REGELUNG:
Die Zahlung von Kindergeld ist abhängig 
von den Einkünften des Kindes. Die Fami-
lienkasse zahlt dann nicht mehr, wenn die 
eigenen Einkünfte des Kindes den maßgebli-
chen Grenzbetrag von gegenwärtig 8.004 € 
im Kalenderjahr überschreiten. Dies gilt 
auch, wenn das Kind mit seinen eigenen 
Einkünften den Jahresgrenzbetrag nur um 
einen Euro überschritten hat (sogenannte 
Fallbeil-Regelung). Das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) hat diese Freigrenze 
jetzt als grundgesetzkonform abgesegnet. 
Geklagt hatten Eltern, deren Sohn im Jahr 
2005 den damaligen Jahresgrenzbetrag 
von 7.680 € mit eigenen Einkünften um 
4,34 € überschritten hatte (Beschluss v. 
27.7.2010 –2 BvR 2122/09). 

JAHRESGRENZBETRAG:
Der Jahresgrenzbetrag richtet sich jeweils 
nach dem für Steuerpflichtige geltenden 
Grundfreibetrag (Existenzminimum) und 
wird ständig angepasst. Der Gesetzgeber 
dürfe von dem für erwachsene Steuer-
pflichtige geltenden Grundfreibetrag aus-
gehen, so die Richter. Mehr gebiete das 
Sozialstaatsprinzip nicht (Art. 20 Abs. 1 
GG). Die Richter sprachen sich damit ins-
besondere gegen die mehrfache Freistel-
lung des Existenzminimums aus, wie diese 
von den Klägern angestrebt worden ist. 
Auch die Typisierung des Jahresgrenzbe-
trages für die eigenen Einkünfte als Frei-
grenze und nicht als Freibetragsregelung 
liege im Rahmen der dem Gesetzgeber 
zustehenden „Typisierungs- und Pauscha-
lierungsbefugnis“ und ist verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden. 

BESONDERS ZU BEACHTEN:
Der aktuelle Jahresgrenzbetrag ist vor 
allem bei Vermögensübertragungen auf 
Kinder zu beachten, die in vorweggenom-
mener Erbfolge unter Nutzung der Steuer-
freibeträge bei der Schenkungsteuer erfol-
gen. Das Kind sollte mit Kapitaleinkünf-
ten aus dem übertragenen Vermögen nicht 
über diese Grenze kommen. 
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Sachverhalt:  
Wendet ein Unternehmer bei der Bemes-
sung der privaten Pkw-Nutzung für die 
Einkommensteuer die 1 %-Methode an, 
ist der für die nicht mit Vorsteuern belas-
teten Kosten (z.B. Kfz-Versicherung) pau-
schale Abschlag von 20 % für die Umsatz-
steuer verbindlich.  

Das Urteil:   
Im betreffenden Fall wandte eine aus vier 

Rechtsanwälten bestehende Unterneh-
mergesellschaft des bürgerlichen Rechts 
die 1 %-Pauschalmethode für die Einkom-
mensteuer an, wollte aber die abziehba-
ren Vorsteuern anhand der tatsächlichen 
Kosten geltend machen. Der BFH gab der 
Klage nicht statt und bestimmte, dass 
ein Unternehmer die Vereinfachungsre-
gelung der 1 %-Methode nur insgesamt 
oder gar nicht in Anspruch nehmen kann 
(Urt. v. 19.5.2010 XI R 32/08).  

FAHRTENBUCH 

Fahrtenbuchführung

REGELUNG:
Für die Führung eines Fahrtenbuches zum 
Nachweis der betrieblichen und priva-
ten Nutzung eines betrieblichen Kfz gel-
ten besondere Anforderungen. Ein Fahr-
tenbuch ist zeitnah und in geschlossener 
Form zu führen. Die einzeln aufgezeich-
neten Fahrten müssen vollständig und in 
ihrem fortlaufenden Zusammenhang wie-
dergegeben werden. 

ERGÄNZENDE ANGABEN:
In diesem Zusammenhang hat sich die 
BFH-Rechtsprechung insbesondere gegen 
die Führung eines Fahrtenbuches mittels 
des Tabellenkalkulationsprogramms Excel 
ausgesprochen.  Das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg hat nun aber entschieden, 
dass eine Kombination aus abgekürzten 
handschriftlichen Eintragungen in einem 
Fahrtenbuch und ergänzenden Computer-
aufstellungen in Ordnung sei (Urteil vom  
14.4.2010, Az.: 12 K 12047/09). Die Rich-
ter ließen ergänzende Angaben allerdings 
nur zu, weil der Steuerpflichtige ein gebun-
denes – nicht aus losen Blättern bestehen-
des – (Haupt-) Fahrtenbuch geführt hat, 
welches handschriftlich und zeitnah erstellt 
worden ist. Die Computer-Aufzeichnungen 
enthielten lediglich ergänzende Angaben 
zu den aufgesuchten Geschäftspartnern 
sowie zur Fahrroute. Beide Angaben sind 
Bestandteil eines ordnungsgemäßen Fahr-
tenbuches. Nach den Lohnsteuer-Richtli-
nien müssen bei dienstlichen Fahrten das 
Datum und der Kilometerstand zu Beginn 
und am Ende jeder Geschäftsfahrt, das 
Reiseziel und bei Umwegen auch die Rei-
seroute, der Reisezweck und aufgesuchte 
Geschäftspartner dokumentiert werden. 

REVISION:
Obwohl die Finanzverwaltung unter Bezug-
nahme auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs 
einen Verweis auf ergänzende Unterlagen 
bei der Fahrtenbuchführung zulässt (LStH 
8.1 Abs. 9), hat sie gegen dieses Urteil 
Revision eingelegt (BFH-Az. VI R 33/10).  

BFH-Rechtsprechung und Musterklage vor dem FG Münster lassen hoffen.

Werbungskostenabzug bei  
Kapitaleinkünften 

Umsatzbesteuerung bei der  
privaten Pkw-Nutzung 

Kapitaleinkünfte: Trotz Abgeltungsteuer lohnt sich das Belegesammeln.
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Abgeltungsteuer:   
Mit Einführung der Abgeltungsteuer 
wurde der Abzug von Werbungskosten 
im Zusammenhang mit der Erzielung 
von Kapitaleinkünften abgeschafft bzw. 
diese gelten mit dem Sparer-Pauschbe-
trag von 801 €/1.602 € als abgegolten. 
Diese Regelung ist seit jeher umstritten 
und verstößt gegen das objektive Net-
toprinzip, wonach alle Ausgaben eines 
Steuerpflichtigen, die im Zusammen-
hang mit Einkünften stehen, von der 
Steuerbemessungsgrundlage abzuzie-
hen sind. 

BFH-Rechtsprechung:  
Dem folgt offensichtlich auch die BFH-
Rechtsprechung. In zwei anlegerfreund-
lichen Entscheidungen hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) Vermögensverwal-
tungs- und Depotgebühren in vollem 
Umfang zum Abzug zugelassen (VIII R 
11/07 und VIII R 30/07). Der BFH stellte 
klar, dass Vermögensverwaltungs- und 

Depotgebühren als Werbungskosten in 
voller Höhe steuerpflichtige Einnahmen 
aus Kapitalvermögen mindern und keine 
Kürzung für steuerfreie oder steuerpflich-
tige Veräußerungsgeschäfte (Spekulati-
onsgeschäfte) erfolgen darf, sofern der 
Anleger tatsächlich die Absicht hatte, mit 
der Kapitalanlage einen steuerpflichtigen 
Überschuss zu erzielen.  

Musterklage:  
Die jüngsten BFH-Entscheidungen dürften 
die vom Bund der Steuerzahler unterstützte 
Musterklage über den Werbungskosten-
abzug bei Kapitaleinkünften vor dem 
Finanzgericht Münster positiv beeinflus-
sen. Steuerzahler sollten daher ihre Steu-
erbescheide in geeigneten Fällen durch 
Einspruch offen halten unter Hinweis auf 
dieses Verfahren (Az.: 6 K 1847/10 E). 
Für den Fall, dass der BFH in letzter In-
stanz die gegenwärtige Regelung kippt, 
sollten Belege über alle Aufwendungen 
gesammelt und aufbewahrt werden.  

Zwingende einheitliche Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Privatnutzung.
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desfinanzhof (BFH) Vermögensverwal-
tungs- und Depotgebühren in vollem 
Umfang zum Abzug zugelassen (VIII R 
11/07 und VIII R 30/07). Der BFH stellte 
klar, dass Vermögensverwaltungs- und 

Depotgebühren als Werbungskosten in 
voller Höhe steuerpflichtige Einnahmen 
aus Kapitalvermögen mindern und keine 
Kürzung für steuerfreie oder steuerpflich-
tige Veräußerungsgeschäfte (Spekulati-
onsgeschäfte) erfolgen darf, sofern der 
Anleger tatsächlich die Absicht hatte, mit 
der Kapitalanlage einen steuerpflichtigen 
Überschuss zu erzielen.  

Musterklage:  
Die jüngsten BFH-Entscheidungen dürften 
die vom Bund der Steuerzahler unterstützte 
Musterklage über den Werbungskosten-
abzug bei Kapitaleinkünften vor dem 
Finanzgericht Münster positiv beeinflus-
sen. Steuerzahler sollten daher ihre Steu-
erbescheide in geeigneten Fällen durch 
Einspruch offen halten unter Hinweis auf 
dieses Verfahren (Az.: 6 K 1847/10 E). 
Für den Fall, dass der BFH in letzter In-
stanz die gegenwärtige Regelung kippt, 
sollten Belege über alle Aufwendungen 
gesammelt und aufbewahrt werden.  

Zwingende einheitliche Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Privatnutzung.
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Finanzverwaltung legt Vorschläge zur Steuervereinfachung vor.

Steuervereinfachung oder gläserner Steuerbürger?

Ein Handy für jeden Familienangehörigen 
kann in der Summe teuer werden. Dies 
besonders dann, wenn sie ohne Vertrag 
erworben werden. Besonders ins Gewicht 
fällt dabei ein IPhone. 

Gerade dieses kann aber auch über die 
Firma laufen. Dazu werden die Familien-
angehörigen, sprich die Kinder oder auch 
die Ehefrau, auf „400 €-Basis“ in der Firma 
angestellt. Für den (die) Minijobber gilt, 
dass dem Arbeitslohn für die private Han-
dynutzung nichts zuzurechnen ist. Die Steu-
erfreiheit ergibt sich aus § 3 Nr. 45 EStG. 

Es muss also nicht wie etwa für die private 
Nutzung eines Kfz eine genaue Aufzeich-
nung aller betrieblich veranlassten und pri-

vaten Gespräche aufgestellt werden. Statt-
dessen können die gesamten Handykosten 

über die Firma als Betriebsausgabe abge-
setzt werden. 

Voraussetzung ist allerdings ein Arbeits-
vertrag mit jedem Familienangehörigen. 

Dieser muss wie unter „fremden Drit-
ten“ abgeschlossen werden, um steuer-
lich anerkannt zu werden, darf also keine 
familiären Besonderheiten enthalten. Des 
weiteren muss das Kind auch wirklich im 
Betrieb arbeiten. Das IPhone oder das 
Handy muss dem Betrieb gehören. Über 
das Unternehmen muss auch der Mobil-
telefonvertrag abgeschlossen worden sein 
und die Gebühren über das Firmenkonto 
laufen. 

Sind alle notwendigen Voraussetzun-
gen erfüllt, können nicht nur alle Kosten 
für die Familienhandys steuerlich geltend 
gemacht werden. Dasselbe gilt natürlich 
auch für Notebooks und Computer oder für 
das neue IPad. 

HANDYS FÜR DIE GANZE UNTERNEHMER-FAMILIE

TI
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Steuerchaos:    
Das deutsche Steuerrecht ist für seine 
Kompliziertheit bekannt. Wie aus einer 
Antwort der Bundesregierung hervor-
geht (BT-Drucks. 17/2895), wurden 
zwischen 2004 und 2009 150 Änderun-
gen an Steuergesetzen vorgenommen, 
darunter allein 61 bei der Einkommen-
steuer. Wie aus der Antwort weiter her-
vorgeht, gibt es 61 zum Teil mehrsei-
tige Formulare für die Abgabe von Steu-
ererklärungen, allein 25 für die Einkom-
mensteuer.  

Vorschläge der Finanzämter:       
Jetzt haben die Finanzämter selbst Vor-
schläge zur Steuervereinfachung vor-
gelegt, die zehn besten wurden an den 
Bundesfinanzminister gesandt. Vor-
geschlagen wurde u.a. die Einführung 
einer Bagatellgrenze von 10 € bei der 
Abgeltungsteuer, die Abschaffung unnö-
tiger Doppelprüfungen oder die gene-
relle Aufhebung unterjähriger Steu-
eränderungen. Aus Baden-Württemberg 
kommt auch der Vorschlag, Werbungs-
kosten für ein häusliches Arbeitszim-
mer in Höhe von pauschal 960 € abzu-
ziehen. 

Gläserner Steuerbürger:   
Bemerkenswert in diesem Zusammen-
hang ist eine Aussage des bayerischen 
Finanzministers Fahrenschon. Dieser 
hat eine „Radikalkur“ bei der Lohnsteu-
ererklärung angekündigt und will den 
Arbeitnehmern ohne nennenswerte wei-

tere Einkünfte künftig einen vorgefer-
tigten Entwurf für ihre Steuererklärung 
vom Finanzamt vorlegen lassen. Mög-
lich ist dies dank eines in den letzten 
Jahren aufgebauten lückenlosen Daten-
Informationsnetzes. Der „gläserne Steu-
erbürger“ lässt grüßen.         

Finanzamt: Bald vorgefertigte Steuererklärungen. 
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Bei Oder-Konten ist stets die Schenkungsteuerpflicht zu beachten.
STEUERN
Grenzwerte im Steuerrecht

UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN BRUTTO- 
UND NETTO-GRENZWERTEN:
Freigrenzen haben im Gegensatz zu Frei-
beträgen steuerlich die Wirkung eines 
Fallbeils. Ist die Grenze auch nur um 
wenige Cent überschritten, löst dies 
die Steuerpflicht des gesamten Steuer-
falls aus. Einen steuerlichen Grenzwert 
zu überschreiten, hat also meist unan-
genehme Folgen. In diesem Zusammen-
hang stellt sich immer wieder die Frage, 
ob ein Grenzwert brutto oder netto gilt, 
ob also die Mehrwertsteuer hinzuaddiert 
werden muss oder nicht. 

ARBEITNEHMERBEZOGENE GRENZ-
WERTE IMMER BRUTTO:
Hier gilt als Faustregel, dass arbeitneh-
merbezogene Grenzwerte, wie z.B. die 
für steuerfreie Sachbezüge geltende  
44 €-Grenze, stets brutto anzusetzen 
sind. Dasselbe gilt auch für den Höchst-
betrag für Aufmerksamkeiten in Höhe von 
40 € pro Anlass. Auch die 110 €-Betriebs-
veranstaltungs-Grenze gilt brutto. 

BEISPIEL BETRIEBSAUSFLUG:
Nehmen z.B. zehn Beschäftigte an einem 
Betriebsausflug teil und kostet die ganze 
Veranstaltung 1.100 € zzgl. Umsatzsteuer, 
wäre die Grenze schon überschritten. Es 
müssten dann 25 % von den gesam-
ten Aufwendungen als Pauschalsteuer 
abgeführt werden. Unternehmerbezo-
gene Grenzen gelten meist netto. So gel-
ten die Grenzen bei der Anschaffung von 
geringwertigen Wirtschaftsgütern (150 € 
bzw. 410 €) jeweils netto, unabhängig 
davon, ob der Unternehmer die Umsatz-
steuer abziehen kann oder nicht. Hinge-
gen ist die Freigrenze für Geschenke an 
Geschäftspartner von 35 € abhängig von 
der Vorsteuerabzugsberechtigung des 
Unternehmers. Hier sind 35 € netto oder 
brutto steuerfrei.

Die Hälfte des Guthabens als steuerpflich-
tige freigebige Zuwendung an den ande-
ren Ehegatten. 

Oder-Konto: 
Das Oder-Konto ist ein Gemeinschafts-
konto, bei dem jeder Verfügungsberech-
tigte einzeln und vollumfänglich über 
das Kontoguthaben verfügen kann. Das 
unter Ehegatten übliche gemeinschaftli-
che „Oder-Konto“ bedarf hinsichtlich der 
Schenkungsteuer der besonderen Beach-
tung. Nach ständiger BFH-Rechtsprechung 
stellt die Errichtung eines Oder-Kontos 
mittels allein vom Ehemann stammenden 
Geldern in Höhe der Hälfte des Einlagebe-
trages eine freigebige Zuwendung an den 
anderen Ehegatten i.S. des Schenkungsteu-
ergesetzes dar. 

Zuwendung an anderen Ehegatten:   
Das Finanzgericht Nürnberg hat jetzt ent-

schieden, dass wenn ein Oder-Konto einem 
Ehepaar jeweils hälftig zuzurechnen ist 
und der Ehemann Erlöse aus der Veräu-
ßerung seiner Firmenbeteiligung auf die-
ses Konto einbezahlt, der Ehemann seiner 
Ehefrau die Hälfte der Einzahlungsbeträge 
freigebig zugewendet hat. (FG Nürnberg, 
Urteil v. 25.3.2010 - 4 K 654/2008).

Vermeidung einer Steuerpflicht: 
Das Gericht führte an, dass sich die Frage 
nach der Bereicherung stets nach dem rich-
tet, was die Ehegatten zwischen sich intern 
vereinbart haben. Eine Steuerpflicht lässt 
sich demnach u.a. dadurch verhindern, dass 
sich die Ehegatten auf einen von der hälf-
tigen Beteiligung gem. § 430 BGB abwei-
chend vereinbarten Teilungsmaßstab beru-
fen und diesen auch vereinbart haben. Der 
Anteil des anderen Ehegatten kann dabei 
unter seinem Schenkungsteuerfreibetrag 
(oder Restfreibetrag) festgelegt werden.  

Steuerfalle „Oder-Konto“

STEUERTERMINE IM JANUAR 2011 
10.1.

13.1.

25.1.
27.1.

Umsatzsteuer mtl. für Dezember bzw. November mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für Dezember
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer,  Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Januar

STEUERTERMINE IM FEBRUAR 2011 
10.2.

14.2.

15.2.
18.2.

24.2.
25.2.

Umsatzsteuer mtl. für Januar bzw. Dezember mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für Januar
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge Februar
Zusammenfassende Meldung

STEUERTERMINE IM MÄRZ 2011 
10.3.

14.3.

25.3.
29.3.

Umsatzsteuer mtl. für Februar bzw. Januar mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervoraus-
zahlung 1/11 Abschlag  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer I. Quartal; 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für Februar
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn-, Kirchen-, Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge März

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.

Steuernews


